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Schillerschule: Zaunanlage Schulhof und Schließung Durchgang           

  
HAUSHALTSAUSWIRKUNGEN 
 
Mittel sind im Haushalt vorhanden. 
 

  
HINZUZIEHUNG EXTERNER 
 
./. 
 

  
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Der Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr beschließt auf Basis des Antrages der 
Schillerschule die Schließung der südlichen Zugänge mit dem Einbau eines Zaunes mit Toren aus 
dem Zentralbereich der Sozialen Mitte in den Schulhof der Schillerschule sowie zwischen alter 
Sporthalle und dem Bauteil A der Schillerschule.  
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SACHVERHALT 
 
Mit Schreiben vom 09.07.2021 stellt die Schulleitung der Schillerschule den Antrag den Schulhof 
stärker baulich zu fassen und abschließbar zu machen. Im Antragsschreiben werden die Situation 
und die Problematik an der Schillerschule im aktuellen Gesamtumfeld hinreichend beschrieben. Die 
Schule hat in der derzeitigen Situation keine Möglichkeit den Schulhof direkt abzugrenzen und zu 
verschließen. Hier sieht die Schulleitung einen Konflikt mit ihrem Auftrag insbesondere derzeitig die 
Kontakte zwischen Schülern und anderen Personen zu minimieren. Auch auf Basis dieses Aspektes 
wurde dieser Antrag entsprechend gestellt. Grundsätzlich wurde die Soziale Mitte als öffentlicher 
Raum konzipiert, auf dem verschiedene Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie die Mensa 
und Sporthalle in der Sozialen Mitte zusammen untergebracht sind. Auch der Außenraum in der 
Sozialen Mitte mit den angelegten Sport- und Freizeitangeboten ist im Sinne dieser offenen Struktur 
gestaltet und in die Gesamtanlage integriert worden.  
 
Dabei war es städtebauliche Intention, die soziale Miete durchwegbar und offen für die Bevölke-
rung zu gestalten. Daher sind vielfältige Wegebeziehungen des eigentlich nur fußläufig erreichbaren 
Zentrums der Sozialen Mitte zu den umliegenden bestehenden Quartieren so geplant und angelegt 
worden. Der evangelische Kindergarten und die Krippe der Zipfelmützen haben dabei baulich um-
grenzte Außenbereiche zur Nutzung im Freien. Die Freibereiche der Schillerschule sind jedoch mit 
ihren bespielbaren Außenräumen nicht vollständig abgegrenzt bzw. abschließbar. 
 
Daher erfolgte in der letzten Zeit eine Abgrenzung und Markierung des Schulhofes der Schillerschule 
mit einer roten Linie nach Süden hin. Diese rote Linie sollte zusammen mit der Beschilderung den 
Schulhof als solchen nach innen und außen definieren. Dabei sollte diese Klarstellung auch helfen, 
ungewünschte Fremdnutzungen einzudämmen. Um diese Bodenmarkierungen zu unterstützen 
wurde zuletzt zum zentralen Bereich der Sozialen Mitte ergänzend Pflanzkübel auf die rot markierte 
Schulhofgrenze gesetzt, um die Schulhofgrenze auch in der dritten Dimension zu markieren.  
 
Die planerische und städtebauliche Intention war es immer entlang der Hauptgebäude der Schiller-
schule der Bevölkerung zu erlauben, das Schulgelände zu queren, um so eine zusätzliche verkehrs-
reduzierte Wegeverknüpfung zwischen der Innenstadt der Sozialen Mitte und auch dem Nahversor-
gungszentrum herzustellen. Mit der Schließung der südlichen Öffnungen zu den Schulhofbereichen 
der Schillerschule und der Schließung der Tore am Schlossweg würde diese Wegeverbindung zwi-
schen dem Zentrum der Sozialen Mitte und dem Schlossweg unterbrochen. Die Schließung dieser 
attraktiven autofreien Wegeverbindung wäre durchaus ein Verlust für umliegende Anwohner, den-
noch kann man den Wunsch der Schillerschule insbesondere in diesen Zeiten durchaus nachvollzie-
hen. Für die Verbindung zwischen dem Zentrum der Sozialen Mitte und der Innenstadt bestehen 
durchaus auch alternative Wegeverbindungen. 
 
Über die Straße „Am neuen Schulhaus“ kann von der Sozialen Mitte der Schlossweg erreicht wer-
den, auch wenn diese Strecke durch PKWs genutzt wird. Auf der westlichen Seite lässt der Gehweg 
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vor der alten Sporthalle und dem Feuerwehrhaus eine Verknüpfung der Sozialen Mitte mit der 
Hirschstraße zu. Sodass für diese Wegebeziehungen in Nord-Süd-Richtung durchaus alternative An-
gebote bestehen, auch wenn diese mit ihrer Führung an Verkehrsstraße etwas weniger attraktiv 
sein dürften.  
 
Auch die nächtliche und abendliche Situation hat gezeigt, dass der unverschlossene Zugang zum 
Schulhofbereich der Schillerschule hier Nutzungen und Aufenthalte befördert, die auf einem Schul-
hof nicht gewünscht sind. Durch solche Aufenthalte gingen auch Vermüllungen und teilweise Van-
dalismus einher. In letzter Zeit kamen durchaus auch Beschwerden von Anwohnern im Schlossweg, 
die sich über nächtliche Ruhestörungen aus dem Schulhofbereich klagten. Daher kann der Wunsch, 
den Schulhofbereich der Schillerschule abzugrenzen, durchaus nachvollzogen werden, auch wenn 
dadurch eine attraktive öffentliche Wegeverbindung in vielen Zeiträumen des Tages gekappt würde. 
Für die Schule wäre es durchaus denkbar, in Zeiten ohne Schulbetrieb die Tore über ein Schließ-
dienst zu öffnen, dass in diesen Zeiten tagsüber eine Querung durch die Bevölkerung möglich wäre. 
Zu Schulzeiten und zu den Abend- und Nachtstunden sollte jedoch eine Schließung des Schulhofbe-
reiches möglich sein.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass mit einer Abgrenzung hier eine deutlich höhere Hemmschwelle für den 
Schulhof erreicht und damit solche ungewünschten Nutzungen unterbunden werden. Wie die Schul-
leitung beschreibt, kann die Zugänglichkeit für den Vereinssport zur alten Sporthalle der Schiller-
schule über entsprechende Schlüssellösungen hergestellt werden. Daher wird seitens der Verwal-
tung das Anliegen durchaus mitgetragen.  
 
Bei der Realisierung der Zaunanlagen sollte darauf geachtet werden, dass sich diese gestalterisch in 
die hochwertige Außenanlage der Sozialen Mitte einbindet, damit eine solche nicht zu sehr als ge-
stalterische Störung wahrgenommen wird.  
 
Sollte sich der Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr dafür aussprechen, diese Maß-
nahme umzusetzen, würde eine entsprechende Planung erfolgen. Mit der Erstellung einer Zaunan-
lage mit Toren soll der Schulhof gegenüber unberechtigtem Zutritt gesichert werden können, um 
die Pausen und Freispielzeiten für Schülerinnen und Schüler ohne Fremdzutritt durchführen zu kön-
nen und das Schulgelände von ungewollten Nutzungen und Aufenthalten sichern zu können.
 
  
 
 
 
 
Matthias Renschler 
Bürgermeister 
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Abgrenzung Schulhof Schillerschule Schillerschule Schulhof
Zaunanlage und Schließung Durchgang

Neue Zäune mit Toren (gelb)

Bestehende Zäune mit Zugängen (rosa)
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